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4.2	 Fundstellenanalyse in den Büchern des 
Sozialgesetzbuches (SGB) zum Begriff „Selbsthilfe“*

§ 1 SGB I (Allgemeiner Teil)
§ 1 Aufgaben des Sozialgesetzbuchs 
(1) Das Recht des Sozialgesetzbuchs soll zur Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit 
und sozialer Sicherheit Sozialleistungen einschließlich sozialer und erzieherischer 
Hilfen gestalten. Es soll dazu beitragen,
•	 ein menschenwürdiges Dasein zu sichern,
•	 gleiche Voraussetzungen für die freie Entfaltung der Persönlichkeit, insbeson-
dere auch für junge Menschen, zu schaffen,

•	 die Familie zu schützen und zu fördern,
•	 den Erwerb des Lebensunterhalts durch eine frei gewählte Tätigkeit zu ermög-

lichen und
•	 besondere Belastungen des Lebens, auch durch Hilfe zur Selbsthilfe, abzu-
wenden oder auszugleichen.

§ 9 SGB I 
§ 9 Sozialhilfe
Wer nicht in der Lage ist, aus eigenen Kräften seinen Lebensunterhalt zu bestreiten 
oder in besonderen Lebenslagen sich selbst zu helfen, und auch von anderer Seite 
keine ausreichende Hilfe erhält, hat ein Recht auf persönliche und wirtschaftliche 
Hilfe, die seinem besonderen Bedarf entspricht, ihn zur Selbsthilfe befähigt, die 
Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht und die Führung eines men-
schenwürdigen Lebens sichert. Hierbei müssen Leistungsberechtigte nach ihren 
Kräften mitwirken.

§ 20 Prävention und Selbsthilfe SGB V (Gesetzliche Krankenversicherung)
§ 20 c Förderung der Selbsthilfe
(1) Die Krankenkassen und ihre Verbände fördern Selbsthilfegruppen und -orga-
nisationen, die sich die gesundheitliche Prävention oder die Rehabilitation von 
Versicherten bei einer der im Verzeichnis nach Satz 2 aufgeführten Krankheiten 

zum Ziel gesetzt haben, sowie Selbsthilfekontaktstellen im Rahmen der Festle-
gungen des Absatzes 3. [Bis 30.6.08] Die Spitzenverbände der Krankenkassen 
beschließen gemeinsam und einheitlich [Ab 1.7.08] Der Spitzenverband Bund der 
Krankenkassen beschließt ein Verzeichnis der Krankheitsbilder, bei deren gesund-
heitlicher Prävention oder Rehabilitation eine Förderung zulässig ist; sie haben die 
Kassenärztliche Bundesvereinigung und die Vertretungen der für die Wahrnehmung 
der Interessen der Selbsthilfe maßgeblichen Spitzenorganisationen zu beteiligen. 
Selbsthilfekontaktstellen müssen für eine Förderung ihrer gesundheitsbezogenen 
Arbeit themen-, bereichs- und indikationsgruppenübergreifend tätig sein.
(2) [Bis 30.6.08] Die Spitzenverbände der Krankenkassen beschließen gemeinsam 
und einheitlich [Ab 1.7.08] Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen beschließt 
Grundsätze zu den Inhalten der Förderung der Selbsthilfe und zur Verteilung der 
Fördermittel auf die verschiedenen Förderebenen und Förderbereiche. Die in Absatz 
1 Satz 2 genannten Vertretungen der Selbsthilfe sind zu beteiligen. Die Förderung 
kann durch pauschale Zuschüsse und als Projektförderung erfolgen.
(3) Die Ausgaben der Krankenkassen und ihrer Verbände für die Wahrnehmung 
der Aufgaben nach Absatz 1 Satz 1 sollen insgesamt im Jahr 2008 für jeden ihrer 
Versicherten einen Betrag von 0,55 Euro umfassen; sie sind in den Folgejahren ent-
sprechend der prozentualen Veränderung der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 
Absatz 1 des Vierten Buches anzupassen. Für die Förderung auf der Landesebene 
und in den Regionen sind die Mittel entsprechend dem Wohnort der Versicherten 
aufzubringen. Mindestens 50 % der in Satz 1 bestimmten Mittel sind für kassen-
artenübergreifende Gemeinschaftsförderung aufzubringen. Über die Vergabe der 
Fördermittel aus der Gemeinschaftsförderung beschließen die Krankenkassen 
oder ihre Verbände auf den jeweiligen Förderebenen gemeinsam nach Maßgabe 
der in Absatz 2 Satz 1 genannten Grundsätze und nach Beratung mit den zur Wahr-
nehmung der Interessen der Selbsthilfe jeweils maßgeblichen Vertretungen von 
Selbsthilfegruppen, -organisationen und -kontaktstellen. Erreicht eine Krankenkasse 
den in Satz 1 genannten Betrag der Förderung in einem Jahr nicht, hat sie die nicht 
verausgabten Fördermittel im Folgejahr zusätzlich für die Gemeinschaftsförderung 
zur Verfügung zu stellen.“

§ 137 f Abs.1 Nr. 5 SGB V (Gesetzliche Krankenversicherung)
§ 137 f Strukturierte Behandlungsprogramme bei chronischen Krankheiten

* ausgenommen Regelungen zur Beteiligung der Selbsthilfe
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(1) Der Koordinierungsausschuss in der Besetzung nach § 137 e Abs. 2 Satz 2 empfiehlt 
dem Bundesministerium für Gesundheit für die Abgrenzung der Versichertengrup-
pen nach § 267 Abs. 2 Satz 4 bis zum 28. Januar 2002 nach Maßgabe von Satz 2 
zunächst bis zu sieben, mindestens jedoch vier geeignete chronische Krankheiten, 
für die strukturierte Behandlungsprogramme (Disease-Management-Programme) 
entwickelt werden sollen, die den Behandlungsablauf und die Qualität der medi-
zinischen Versorgung chronisch Kranker verbessern. Bei der Auswahl der zu emp-
fehlenden chronischen Krankheiten sind insbesondere die folgenden Kriterien zu 
berücksichtigen:
•	 Zahl der von der Krankheit betroffenen Versicherten,
•	 Möglichkeiten zur Verbesserung der Qualität der Versorgung,
•	 Verfügbarkeit von evidenzbasierten Leitlinien,
•	 sektorenübergreifender Behandlungsbedarf,
•	 Beeinflussbarkeit des Krankheitsverlaufs durch Eigeninitiative  

des Versicherten und
•	 hoher finanzieller Aufwand der Behandlung.

§ 4 Abs. 3 SGB VIII (KJHG)
§ 4 Zusammenarbeit der öffentlichen Jugendhilfe mit der freien Jugendhilfe
(3) Die öffentliche Jugendhilfe soll die freie Jugendhilfe nach Maßgabe dieses 
Buches fördern und dabei die verschiedenen Formen der Selbsthilfe stärken.

§ 31 SGB VIII (KJHG)
§ 31 Sozialpädagogische Familienhilfe
Sozialpädagogische Familienhilfe soll durch intensive Betreuung und Begleitung 
Familien in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, 
der Lösung von Konflikten und Krisen sowie im Kontakt mit Ämtern und Institutionen 
unterstützen und Hilfe zur Selbsthilfe geben. Sie ist in der Regel auf längere Dauer 
angelegt und erfordert die Mitarbeit der Familie.

§ 26 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen) und 
Abs. 3 Nr. 2
§ 26 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
(2) Leistungen zur medizinischen Rehabilitation umfassen insbesondere

1. Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte und Angehörige anderer Heilberufe, soweit 
deren Leistungen unter ärztlicher Aufsicht oder auf ärztliche Anordnung ausgeführt 
werden, einschließlich der Anleitung, eigene Heilungskräfte zu entwickeln,
(3) Bestandteil der Leistungen nach Absatz 1 sind auch medizinische, psycholo-
gische und pädagogische Hilfen, soweit diese Leistungen im Einzelfall erforderlich 
sind, um die in Absatz 1 genannten Ziele zu erreichen oder zu sichern und Krank-
heitsfolgen zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder ihre Verschlimmerung 
zu verhüten, insbesondere
 2. Aktivierung von Selbsthilfepotentialen

§ 13 Abs. 2 Nr. 6, § 29 und § 33 Abs. 6 Nr. 4 SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe 
behinderter Menschen)
§ 13 Gemeinsame Empfehlungen
(2) Die Rehabilitationsträger nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 vereinbaren darüber hinaus 
gemeinsame Empfehlungen,
6. in welcher Weise und in welchem Umfang Selbsthilfegruppen, -organisationen 
und -kontaktstellen, die sich die Prävention, Rehabilitation, Früherkennung und 
Bewältigung von Krankheiten und Behinderungen zum Ziel gesetzt haben, geför-
dert werden,
§ 29 Förderung der Selbsthilfe
Selbsthilfegruppen, -organisationen und -kontaktstellen, die sich die Prävention, 
Rehabilitation, Früherkennung, Behandlung und Bewältigung von Krankheiten und 
Behinderungen zum Ziel gesetzt haben, sollen nach einheitlichen Grundsätzen 
gefördert werden.

§ 33 Abs. 6 Nr. 2 SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen)
§ 33 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
(6) Die Leistungen umfassen auch medizinische, psychologische und pädagogische 
Hilfen, soweit diese Leistungen im Einzelfall erforderlich sind, um die in Absatz 1 
genannten Ziele zu erreichen oder zu sichern und Krankheitsfolgen zu vermeiden, zu 
überwinden, zu mindern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten, insbesondere
2. Aktivierung von Selbsthilfepotentialen
4. Vermittlung von Kontakten zu örtlichen Selbsthilfe- und 
Beratungsmöglichkeiten
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§ 8 SGB XI (Soziale Pflegeversicherung)
§ 8 Gemeinsame Verantwortung
(2) Die Länder, die Kommunen, die Pflegeeinrichtungen und die Pflegekassen wirken 
unter Beteiligung des Medizinischen Dienstes eng zusammen, um eine leistungs-
fähige, regional gegliederte, ortsnahe und aufeinander abgestimmte ambulante 
und stationäre pflegerische Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten. Sie 
tragen zum Ausbau und zur Weiterentwicklung der notwendigen pflegerischen 
Versorgungsstrukturen bei; das gilt insbesondere für die Ergänzung des Ange-
bots an häuslicher und stationärer Pflege durch neue Formen der teilstationären 
Pflege und Kurzzeitpflege sowie für die Vorhaltung eines Angebots von die Pflege 
ergänzenden Leistungen zur medizinischen Rehabilitation. Sie unterstützen und 
fördern darüber hinaus die Bereitschaft zu einer humanen Pflege und Betreuung 
durch hauptberufliche und ehrenamtliche Pflegekräfte sowie durch Angehörige, 
Nachbarn und Selbsthilfegruppen und wirken so auf eine neue Kultur des Helfens 
und der mitmenschlichen Zuwendung hin.

§ 11 Abs. 2 SGB XII (Sozialhilfe)
§ 11 Beratung und Unterstützung, Aktivierung
(2) Die Beratung betrifft die persönliche Situation, den Bedarf sowie die eigenen 
Kräfte und Mittel sowie die mögliche Stärkung der Selbsthilfe zur aktiven Teilnahme 
am Leben in der Gemeinschaft und zur Überwindung der Notlage. Die aktive Teil-
nahme am Leben in der Gemeinschaft umfasst auch ein gesellschaftliches Enga-
gement. Zur Überwindung der Notlage gehört auch, die Leistungsberechtigten für 
den Erhalt von Sozialleistungen zu befähigen. Die Beratung umfasst auch eine 
gebotene Budgetberatung.

§ 16 SGB XII (Sozialhilfe)
§ 16 Familiengerechte Leistungen
Bei Leistungen der Sozialhilfe sollen die besonderen Verhältnisse in der Familie 
der Leistungsberechtigten berücksichtigt werden. Die Sozialhilfe soll die Kräfte der 
Familie zur Selbsthilfe anregen und den Zusammenhalt der Familie festigen.

Quelle: http://www.sozialgesetzbuch.de, Stand: August 2007
Ansprechperson bei der NAKOS für diesen Beitrag: Ursula Helms




